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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem Kapitalmarktgesetz und das 
Alternativfinanzierungsgesetz geändert werden; Stellungnahme  
 
 

Das Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport nimmt zu gegenständlichen 
Entwurf wie folgt Stellung: 

Mit dieser Stellungnahme wird dem haushaltsleitenden Organ das Ergebnis der 
Qualitätssicherung gemäß § 5 Wirkungscontrollingverordnung (BGBl. II Nr. 245/2011 
idF BGBl. II Nr. 68/2015) mitgeteilt. 

Die Qualitätssicherung erfolgt aus methodisch-prozesshafter Sicht und umfasst 
folgende Prüfungsschwerpunkte: 
 

 Einhaltung der WFA-Grundsatz-Verordnung (BGBl. II Nr. 489/2012 idF BGBl. II 
Nr. 67/2015), insbesondere  

 Einhaltung der Qualitätskriterien der Relevanz, inhaltlichen Konsistenz, 
Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit, Vergleichbarkeit und Überprüfbarkeit 
insbesondere bei: 

 Problembeschreibung, Ziele und Maßnahmen inklusive der verwendeten 
Indikatoren 

 Plausibilität der Angaben zur Wesentlichkeit hinsichtlich der Abschätzung der 
Auswirkungen innerhalb der Wirkungsdimensionen. 

 

Die Prüfung der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle ergibt folgende 
Empfehlungen: 
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Beitrag zu Wirkungsziel im Bundesvoranschlag: 
Sofern gegeben, sollte im Rahmen der wirkungsorientierten Folgenabschätzung eine 
Verknüpfung mit den Angaben zur Wirkungsorientierung im Bundesvoranschlag 
erfolgen. Dies kann durch die Information, ob das Vorhaben direkt zur Erreichung 
eines Wirkungsziels beiträgt, erfolgen. Im Sinne der inhaltlichen Konsistenz wird 
daher empfohlen zu prüfen, ob die Verordnung nicht einen Beitrag zur Erreichung des 
Wirkungsziels „Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft 
mit Fokus auf KMU“ der Untergliederung 40 (Wirtschaft) leistet. 
 
Problemdefinition: 
Die Problemdefinition sollte folgende Inhalte aufweisen: Hinführung zum Thema, 
Ursache des Problems bzw. Darlegung der Notwendigkeit des Eingriffes, das Ausmaß 
des Problems auf Basis von Daten und Zahlen, die Betroffenen und soweit 
maßgeblich die Verbindung zum EU-Recht. Im Sinne der Nachvollziehbarkeit wird 
daher empfohlen zu prüfen, ob eine Konkretisierung der Problemdefinition möglich 
ist. 
 
Zielformulierung: 
Gemäß § 4 (9) WFA-Grundsatz-Verordnung beschreibt das Vorhabensziel den 
Zustand, auf dessen Erreichung die in einem Regelungsvorhaben oder sonstigen 
Vorhaben gesetzten Maßnahmen gerichtet sind. Maßnahmen hingegen dienen der 
konkreten Umsetzung des im Vorhabensziel genannten Zielzustandes. Sämtliche 
angeführte Ziele stellen in diesem Sinne Maßnahmen dar. Im Zuge der 
Zielbeschreibung soll somit auf die Wirkung der geplanten Maßnahmen eingegangen 
werden. In Bezug auf das konkrete Vorhaben bedeutet das, dass aus der 
Zielbeschreibung hervorgehen soll, zu welchem Zweck das Prospektrecht 
harmonisiert und vereinfacht werden soll bzw. die Begrifflichkeiten im KMG und 
AltFG vereinheitlicht werden sollen. Um die Überprüfbarkeit der Zielerreichung zum 
Evaluierungszeitpunkt zu ermöglichen, wird darüber hinaus empfohlen, zumindest 
einen Indikator, vorzugsweise in Form einer entsprechenden Kennzahl, konkret 
anzuführen. 
 
Die Wirkungscontrollingverordnung (§ 5 Abs. 4) sieht bei einer gänzlichen und 
teilweisen Nichtberücksichtigung der Empfehlungen aus der Qualitätssicherung eine 
schriftliche Begründung des haushaltsleitenden Organs gegenüber der 
ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle unter 

WFA@bmoeds.gv.at 

vor. Bitte übermitteln Sie diese vor Eintritt in das nächste Verfahrensstadium (z. B. 
Einbringung in den Ministerrat).  
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Bei Fragen zur Qualitätssicherung wenden Sie sich bitte direkt an die 
MitarbeiterInnen der ressortübergreifenden Wirkungscontrollingstelle. Das 
Sekretariat ist unter der Telefonnummer 01 71 606 667333 erreichbar. 

Unter Einem ergeht die Stellungnahme an das Präsidium des Nationalrates. 
 
 

 
Für den Bundesminister: 

i.V. Dr. Gregor Bertle 
 
 

 
Beilage/n: Beilagen 
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